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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Lebensmittelbewirt­
schaftungsgesetz 1952 geändert wird; Stellungnahme 

Die Nö Landesregierung beehrt sich mitzuteilen, daß gegen den 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Lebensmittelbewirt­

schaftungsgesetz 1952 geändert wird, keine Einwendungen erhoben 
werden. 

Allerdings ddrf im Hinblick auf die geplante weitgehende 

Angleichung der Bestimmungen des Versorgungssicherungsgesetzes 

und des Lebensmittelbewirtschaftungsgesetzes dngeregt werden, 

heide Gesetze zu einem einzigen Gesetz zu vereinigen. Ebenso 

scheint es von Vorteil zu sein, anstelle des bereits bestehenden 

Rohstofflenkungsausschusses und des gepl"inten 

Lebensmillelbewirtschaftungsausschusses ebenfalls nur eLnen 

einzigen Ausschuß vorzusehen. 

Zu § 6 Abs. ] des Entwurfes darf schließlich bemerkt werden, daß 

es zielführend erschiene, in den Landes-Lebensmittelbewirtschaf­

tungsausschuß auch einen Vertreter der Land .. rbeiterkammer aufzu­
nehmen. 
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Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Lud w i g 

Landeshauptmann 
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LAD-VD-7308/9 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 
des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 
(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausfer}igung 

~~ 

NÖ Landesregierung 

Lud w i g 

Landeshauptmann 
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